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RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 27. Juni 2006

über die Unterzeichnung des Übereinkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik
Island und dem Königreich Norwegen über das Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union und Island und Norwegen

(2006/697/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere die Artikel 24 und 38,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Europäische Union ist entschlossen, die justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen Union und Island und Norwe-
gen unbeschadet der Bestimmungen zum Schutz der
Freiheit des Einzelnen zu verbessern.

(2) Gemäß dem Beschluss des Rates vom 10. Juli 2001, mit
dem der Vorsitz des Rates ermächtigt wurde, Übereinkom-
men mit Norwegen und Island über die justizielle Zusam-
menarbeit in Strafsachen auf der Grundlage der Artikel 24
und 38 des Vertrags über die Europäische Union auszu-
handeln, und der durch den Beschluss des Rates vom
19. Dezember 2002 geändert wurde, hat der Vorsitz mit
Unterstützung der Kommission ein Übereinkommen über
das Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und Island und Norwegen
ausgehandelt —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des Übereinkommens zwischen der Europä-
ischen Union und der Republik Island und dem Königreich Nor-
wegen über das Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und Island und Norwegen wird — vor-
behaltlich seines Abschlusses — im Namen der Europäischen
Union genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens und die bei der Unterzeichnung
des Übereinkommens abzugebenden Erklärungen sind diesem
Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu bestel-
len, die befugt ist (sind), das Übereinkommen vorbehaltlich sei-
nes Abschlusses zu unterzeichnen.

Artikel 3

Dieser Beschluss und das ihm beigefügte Übereinkommen wer-
den im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. PRÖLL
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